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Elektromobilität in Wuppertal fördern – NRW-Sofortprogramm für unsere Stadt nutzen 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mucke, 
 
die Fraktion der Freien Demokraten (FDP) im Rat der Stadt Wuppertal beantragt, der Rat möge am 12. 
März 2018 beschließen: 
 
„Die Verwaltung und wird beauftragt, gemeinsam mit den städtischen Töchtern Förderanträge zum 
  f rt r gra   „ le tr   bilit t  de   ande    rdr ein- e  alen  u  tellen und  u  r fen, welche 
weiteren Förderanträge insbesondere mit Blick auf die Erarbeitung der Nahverkehrsplanung der WSW 
 eitna  v rbereitet werden  önnen. Über die  rgebni  e i t i  Au  c u   f r Ver e r  u beric ten.  
 
 
Begründung: 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen will in den Ausbau der Elektromobilität investieren und 
fördert da er die  rric tung v n ö entlic en  ade  ulen und unter t tzt die Kommunen bei der 
Anschaffung von Elektrofahrzeugen. Seit dem 5. Februar 
2018 werden die Kommunen nach Mitteilung der Landesregierung wie folgt beim An- 
 auf v n  a r eugen unter t tzt: 
 
• 40 Pr  ent der An c affung    ten ( axi al 30.000  ur ) gibt e  bei  Kauf v n  -Autos. 
 
• 60 Pr  ent ( ax. 60.000  ur ) betr gt der  örder at  bei   rwerb v n be  nder  
innovativen Brennstoffzellenfahrzeugen. 



 
• 80 Pr  ent ( ax. 8.000  ur   r   ade un t) er alten  t dte, Ge einden und Krei e 
bei  Au au der  adeinfra tru tur f r ihre E-Fahrzeuge. In gleicher Höhe werden 
auc   -  bilit t - eratungen unter t tzt. 
 
  r den Aufbau öffentlicher Ladesäulen können Kommunen bis zum 30. Juni 2018 eine 
 örderung v n 40 Pr  ent der  nve    n    ten in An  ruc  ne  en.  nter t tzt 
werden   w  l   ulen f r   r alladung bi        al  auc    ulen f r Schnellladung 
von 100 bis 150 kW sowie der Netzanschluss. Das Land fördert solche Vorhaben nur 
dann, wenn der Strom ausschließlich aus regenerativen Quellen bezogen wird. 
Damit bekommen die Kommunen verstärkt die Chance, ihren Fuhrpark mit klimaschonenden und 
innovativen Fahrzeugen zu erneuern. Insbesondere f r den inner t d  c en Ver e r, wie er f r die 
 a r euge de   t d  c en  u r ar   der   r alfall  ein d rfte, kann die Umstellung auf 
Elektromobilität interessant sein. Aufgrund der Landesförderung können Elektrofahrzeuge nicht nur 
unter Umweltaspekten, sondern auch unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit eine attraktive 
Lösung sein. Zum verstärkten Einsatz von Elektrofahrzeugen gehört zwingend auch eine Verbesserung 
der Ladeinfrastruktur. 
 
Hier bietet der Einsatz von Fördermitteln die Möglichkeit, ein bedarfsgerechtes 
Netz von Ladesäulen aufzubauen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Alexander Schmidt      

- Fraktionsvorsitzender - 
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